


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 338 
- Golfplatz Hummelsbachaue - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 01.11.1990 Es gilt die BauNVO 1977 

1. Maßnahmen gem. § 9 (1) 20 BauGB 

Die als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft festgesetzten Bereiche sind mit Bäumen und Sträuchern der Hartholzaue zu bepflanzen. 

Es sind vorgeschrieben: 

Bäume: Stieleiche, Hainbuche, Ahorn, Erle, Esche, Traubenkirsche, Silberweide 

Gehölze: Hasel, Weißdorn, Hartriegel, Schlehe, Strauchweide, Wildrosen, Holunder, Pfaffen-
hütchen, Grauweide, Ohrweide, Faulbaum, Schneeball, Schwarze Johannisbeere. 

2. Sondergebiet 

Im Sondergebiet sind nur ein Clubhaus mit Restaurant und Folgeeinrichtungen Golfplatz zulässig. 

Nebenanlagen gern. § 14 (1) BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Fläche unzulässig. 

3. Nebenanlagen innerhalb der Grünflächen 

Innerhalb der Grünflächen sind Nebenanlagen mit Ausnahme von 

- Einfriedigungen, soweit sie aus sicherheitstechnischen Gründen erforderlich sind 
- Wetterhäuschen mit einer Grundfläche von max. 12 qm 
- bauliche Anlagen, die der ordnungsgemäßen Nutzung des Golf-Übungsgeländes dienen 

nicht zulässig. 

Einfriedigungen zur Abgrenzung der Golfplätze zur freien Landschaft sind generell nicht zulässig. 

4. Stellplätze 

Stellplätze sind nur innerhalb des Sondergebietes auf der hierfür ausgewiesenen Fläche zulässig. 




